
   
 

VSA Rhein Neckar Rundschreiben     Juli 2025 

Aktuelles und Wissenswertes aus Ihrem 

Verwaltungs- und Serviceamt 

 

Liebe Leserinnen und Leser aus den Kirchenbezirken und  

Kirchengemeinden,  

die Hitze plagt diese Woche alle. Morgen und übermorgen bin ich mit mei-

nen Geschäftsführungskollegen und Kollegen aus dem EOK in Bad Her-
renalb. Zwei Tage werden wir über die Transformation hin zu den Dienst-

leistungszentren sprechen und uns abstimmen. Schließlich soll es ja in Zu-
kunft gleiche Verhältnisse geben; einheitliche Prozesse für ganz Baden, und 

von diesen Veränderungen sollen Sie draußen in den Gemeinden möglichst 
kein Ruckeln bemerken. Wir geben uns Mühe, denn auch Sie alle stecken in 

Veränderungsprozessen. So werden zum 01.01.2026 die Kirchenbezirke 
Neckargemünd-Eberbach und Kraichgau zu Neckar-Kraichgau fusionieren. 

Aus Bammental, Gaiberg und Gauangelloch wird eine Kirchengemeinde und 
in der Südlichen Kurpfalz fusionieren Hochhardt, Horan und Mittlerer Leim-

bach. Im Jahr 2027 wird dann der Nordwesten des KBZ Südliche Kurpfalz 
eine Kirchengemeinde, gleichzeitig fusionieren die VZV Neckar-Bergstraße, 

Odenwald-Tauber und Rhein-Neckar zum Evangelischen Dienstleistungs-

zentrum Nordbaden (DLZ Nordbaden). Aus den Stadtkirchenbezirken Mann-
heim und Heidelberg werden die Verwaltungen rausgelöst und gehen nach 

§ 613a BGB ins DLZ Nordbaden über.  
Es stehen ab Herbst wieder die Doppelhaushalte an. Wir werden bei all den 

genannten Fusionen einen fusionierten Doppelhaushalt 2026-2027 erstel-
len. Gespräche mit den Finanzverantwortlichen finden ab nächster Woche 

statt. Apropos Haushalte. Die ersten Anfragen kommen bereits. Bitte rich-
ten Sie alle Anfragen ans Sekretariat, dort werden die Termine koordiniert. 

Wie in den letzten Jahren bevorzugen wir Online-Termine.  
Im Hinblick auf Regionen und Fusionen kann es sein, dass im einen oder 

anderen Sachgebiet sich ihre Ansprechpartner*innen verändern. Bitte ha-
ben Sie dafür Verständnis. 

Und nun wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer, mit viel Eis und Ent-
spannung. 

Bleiben Sie behütet! 

 
Ihre Simone Heitz 

 
 
Alle Zuständigkeiten, Informationen, Rundschreiben und Formulare finden Sie auf unserer 

Homepage www.ev-vsa-rhein-neckar.de  

 
 
 

 



   
 

Finanzen 

 

Abrechnung von Veranstaltungen 
Bitte denken Sie daran, Ihre Veranstaltungen wie Konzerte, Gemeinde-

feste, Freizeiten usw. zeitnah abzurechnen und die Abrechnung an die für 
Ihre Kirchengemeinde/Ihren Kirchenbezirk zuständige Ausgabe-Sachbear-

beiterin zu schicken. 
Soll der entstandene Überschuss an eine Rücklage weitergeleitet bzw. das 

Defizit aus einer Rücklage gedeckt werden, vermerken Sie dies entspre-
chend und weisen die Abrechnung an. 

Ansprechpartner: Ihre Ausgabe-Sachbearbeiterin 
 

 

Darlehen an Gemeindeglieder – Genehmigungspflicht durch EOK 
Bitte denken Sie bei der Gewährung von Krediten/Darlehen an Gemeinde-

glieder oder sonstige Personen daran, dass gem. § 4 (1) Nr. 9 die Gewäh-
rung von Krediten vor ihrer Ausführung der Genehmigung durch den EOK 

bedürfen. 
Ansprechpartner: Carolin Keller 

 
 

Finanzierungsbeschluss bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
außerhalb von Baumaßnahmen 

Bei nicht im Haushalt eingeplanten Ausgaben, oder bei stark vom Plan ab-

weichenden Ausgaben ist vom KGR ein Finanzierungsbeschluss zu fassen. 
Bitte beschließen Sie im KGR nicht nur darüber, dass die Ausgabe getä-

tigt/der Auftrag erteilt werden soll, sondern auch aus welchen Mitteln 
eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe finanziert werden soll und 

holen Sie entsprechend den Vorgaben der Vergabeordnung Vergleichsan-
gebote ein. 

Finanzierung beweglicher Anlagegüter: 

- Spenden für diese Anschaffung 

- Substanzerhaltungsrücklage bewegliche Anlagegüter 

- Budget-Rücklagen für diesen Bereich 

- Haushaltssicherungs-Rücklage 

Finanzierung Maßnahmen an unbeweglichen Anlagegütern (Gebäude): 

- Spenden für diesen Zweck 

- Substanzerhaltungsrücklage für dieses Gebäude 

Einschränkung für gelbe + rote Gebäude: 
Beachten Sie bitte, dass Entnahmen aus den bisher gebildeten Substanzer-

haltungsrücklagen ohne Genehmigung des EOK für gelbe Gebäude nur 
für Instandsetzung & Verkehrssicherung und für rote Gebäude nur 

für Verkehrssicherung zulässig sind. Den Finanzierungsbeschluss reichen 
Sie bitte zusammen mit der Rechnung in Phoenix ein. 

Beachten Sie dabei bitte, dass Rücklagen nur einmal ausgegeben werden 
können und nicht bereits für andere Vorhaben (z.B. Bauvorhaben) einge-

plant sein dürfen. 



   
 

Fehlende Beschlüsse werden auf jeden Fall nachgefordert. Ansprechpartner 

für Rücklagen außerhalb von Baufinanzierungen über die Bauabteilung ist 
Helga Herzel. 

 
 

Haushaltsplanungen 2026-2027 
Pachterhöhungen 

Wenn Sie für den kommenden Doppelhaushalt beabsichtigen, Ihre Pacht für 

landwirtschaftlich genutzte Grundstücke zu erhöhen, beschließen Sie dies 
bitte zeitnah nach den Sommerferien und schließen Änderungsverträge mit 

Ihren Pächtern ab. Lassen Sie unserer Liegenschaftsverwaltung die geän-
derten Pachtverträge zeitnah zukommen.  

Ansprechpartner: Simone Jurkovic und Jonas Mandl 
 

 
Phoenix – Vertreterregelung während Urlaubszeit 

Die Urlaubszeit steht bevor. Bitte denken Sie daran, dass für die Freigabe 
von Rechnungen > 250 € zur Zahlung in Phoenix eine 1. und eine 2. Fest-

stellung erforderlich ist. Organisieren Sie daher bitte rechtzeitig eine Ver-
tretung und hinterlegen diese Person auch in Phoenix als VertreterIn un-

abhängig davon, ob Sie für die 1. oder 2. Feststellung zuständig sind. 
Auch in den Kitas ist eine Vertretungsregelung z.B. durch das Pfarramt 

wichtig. 

Werden Rechnungen, die vom Girokonto des VSAs abgebucht werden wie 
Telefonrechnungen nicht zeitnah in Phoenix eingereicht, kann die fortlau-

fende Buchung der Kontoauszüge im VSA nicht erfolgen. Dies bewirkt ei-
nen wochenlangen Rückstau, der auch Auswirkungen auf das Mahnwesen 

hat. 
Ansprechpartner bei Fragen ist Ihre Ausgabe-Sachbearbeiterin oder An-

neke Stein. 
Vertreter-Einstellung: 

Benachrichtigungen zur Bearbeitung erhalten Sie an Ihre persönliche E-
Mail-Adresse. Unten links im Phoenix Workflow erscheint ihr Name. Durch 

Anklicken öffnen Sie dort die Benutzereinstellungen. Sie haben die Mög-
lichkeit die Person, die Sie vertritt und den Vertretungszeitraum festzule-

gen und zu bearbeiten. Für den von Ihnen festgelegten Vertretungszeit-
raum wird die an Sie gerichtete E-Mail direkt an den Vertreter weitergelei-

tet. 

 

 

 

 

 

 



   
 

Personal 
 

Tarifeinigung TVöD 2025/2026 
Zwischenzeitlich haben sich die Tarifparteien auf einen neuen Tarifab-

schluss mit Laufzeit vom 01.01.2025 bis 31.03.2027 geeinigt.  
Von unserer zentralen Abrechnungsstelle haben wir dazu die fol-

gende Information erhalten: 
Für die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Ergebnisse verweisen wir 

auf die Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern und für Hei-
mat:  

BMI - Presse - Tarifabschluss für die rund 2,6 Millionen Beschäftigten von 
Bund und Kommunen: Einkommen steigen um 5,8 Prozent in zwei Schrit-

ten  
 

Mit einer Umsetzung der Tariferhöhung kann frühestens im August 
2025 gerechnet werden.  

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir wieder informie-

ren.  
   

Umsetzung der Gesetzesänderung zum Mutterschutz bei Fehlge-
burten ab 1. Juni 2025 
 

Das Mutterschutzgesetz schützt Frauen während ihrer Schwangerschaft 
und nach der Entbindung.  

Hierzu gehört die Mutterschutzfrist von sechs Wochen vor der Geburt und 
in der Regel acht Wochen nach einer Entbindung oder Totgeburt. 

 
Mit Wirkung zum 1. Juni 2025 wurden durch das Mutterschutzanpas-

sungsgesetz neue Schutzfristen für Fehlgeburten in Staffelung bestimmt: 
 

Vor der 13. Schwangerschaftswoche keine Schutzfrist 
Ab der 13. Schwangerschaftswoche: 2 Wochen Mutterschutz 

Ab der 17. Schwangerschaftswoche: 6 Wochen Mutterschutz 
Ab der 20. Schwangerschaftswoche: 8 Wochen Mutterschutz 

 

Die Arbeitnehmerin kann auf Wunsch auf die Schutzfrist verzichten, dies 
jedoch jederzeit mit Wirkung in die Zukunft widerrufen. Die neuen 

Schutzfristen haben wie bisher auch Vorrang vor einer  
Arbeitsunfähigkeit. 
 

Namensänderung BAD zum 01.07.2025 
Ab Juli 2025 heißt der „BAD“ (betriebsärztlicher Dienst) BG prevent. Leis-

tungen und bestehende Verträge bleiben, wie gewohnt, bestehen. Das 
Portfolio soll in der nächsten Zeit erweitert werden. 

 

https://www.zgast.de/news.phtml?id=121787&aboId=14162&eventId=5033207
https://www.zgast.de/news.phtml?id=121787&aboId=14162&eventId=5033207
https://www.zgast.de/news.phtml?id=121787&aboId=14162&eventId=5033207


   
 

Kita 

Die Abteilung Kindertageseinrichtungen… 

…freut sich, neue Kolleginnen im Team willkommen zu heißen  
Zum 23.06.2025 hat Mandy Krumnow ihre Tätigkeit als Verwaltungsge-

schäftsführung bei uns aufgenommen und wird voraussichtlich zum 
01.09.2025 die Betreuung der Kindergärten in Eppelheim, Hockenheim, 

Neulußheim, Sandhausen und Meckesheim übernehmen.  
Zum 01.07.2025 verstärken Mandy Stephan und Sally Bilic unser Team im 

Backoffice und im Assistenzbereich. Außerdem ist geplant, dass Sally Bilic 
zum 01.01.2026 in den Fachdienst Sprache wechselt, um einige unserer 

Kindertagesstätten in diesem Bereich zu unterstützen. 

…bedauert, sich von einer geschätzten Kollegin verabschieden zu 
müssen 

Zum 30.06.2025 verlässt Yvonne Täschner unsere Abteilung, um eine 
neue Herausforderung als stellvertretende Leitung der Finanzabteilung an-

zunehmen.  
Wir bedauern dies sehr, freuen uns aber gleichzeitig mit ihr über diese be-

rufliche Weiterentwicklung und sind froh, dass Sie uns im VSA weiterhin 
erhalten bleibt. 

Wir danken ihr auch nochmal auf diesem Weg für die gute Arbeit in unse-
rer Abteilung. 

 
Kita-Trägerkonferenz für den Kirchenbezirk Neckargemünd-Eber-
bach und Kraichgau 

Am Dienstag, den 08. Juli 2025 findet von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr die 
Kita-Trägerkonferenz für den Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach und 

Kraichgau statt.  
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung online über MS Teams stattfin-

det, um eine möglichst große Teilnahme zu gewährleisten. 
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme und auf einen inspirierenden 

Austausch! 

 

 

Datenschutz 
 
Zuständigkeitswechsel in den Bereichen Datenschutz und IT-Si-
cherheit 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich die Zuständigkeit für die 
Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit geändert hat. 

Ab sofort steht Ihnen für alle diesbezüglichen Anliegen unser Team unter 
der neuen E-Mail-Adresse datenschutz.nordbaden@ekiba.de zur Verfü-

gung. 

Bitte richten Sie Ihre Anfragen künftig ausschließlich an diese Adresse, da-
mit wir diese schnell und gezielt bearbeiten können. 

Wir bitten um Beachtung dieser Änderung und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit. 

mailto:datenschutz.nordbaden@ekiba.de

